
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/5/16 98/09/0015
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.2001

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §12a;

AuslBG §4 Abs7;

BHZÜV 1995 §1 Z3 lita;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 95/09/0295 E 8. Februar 1996 RS 1

Stammrechtssatz

Ein gesamtwirtschaftliches Interesse iSd § 1 Z 3 lit a BHZÜV 1995 setzt ein quali ziertes, über das betriebsbezogene

wirtschaftliche Interesse des Betriebes an der Befriedigung eines derartigen Arbeitskräftebedarfes hinausgehendes

Interesse voraus (Hinweis E 20.10.1988, 88/09/0089, VwSlg 12798 A/1988 ua).
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